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Der Fachreferent des Nachmittags, Dr.iur. Alexander Brunner, Richter am Handelsge-
richt des Kantons Zürich/ Schweiz, stellt dem deutschen Bundesverband der Richter in 
Handelssachen e.V. die veröffentlichte Version seines Beitrags zur Verfügung. Der Vor-
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Handelsgerichten dargestellt, wie sie gegenwärtig in den Schweizer Kantonen Zürich, 
Bern, Aarau und St.Gallen bestehen und im Entwurf der Schweizerischen Zivilprozess-
ordnung vorgesehen sind. Er beschreibt die Rechtsstellung der Fachrichter im Verfah-
ren sowie ihre effiziente und lösungsorientierte Arbeitsweise im Zusammenwirken mit 
den Referenten. In der anschliessenden Heidelberger Diskussion wurde insb. die Frage 
kontrovers diskutiert, ob Handelsrichter den einzelnen Prozessen gemäss ihrem Fach-
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I. Einleitung 

Handelsrichter 1 sind Fachrichter; sie sind 
keine Laien oder untergeordnete Hilfsbera-
ter, sondern gleichwertige Fachexperten 
innerhalb des Gerichts. Handelsgerichte 
legitimieren sich ausschliesslich aufgrund 
ihrer arbeitsteiligen Kompetenz in Rechts- 
und Sachfragen. Nach Meinung der Exper-
tenkommission für die Einführung einer ein-
heitlichen Schweizer Zivilprozessordnung 
haben sich die bestehenden Handelsgerich-
te in der Praxis ausserordentlich bewährt 2. 
Diese - einhellige - Feststellung findet sich 
auch in der Vernehmlassung, weshalb die in 
der Zwischenzeit veröffentlichte Botschaft 
des Bundesrates vom 28. Juni 2006 zur 
Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO) 
die Handelsgerichte in § 6 ausdrücklich vor-
sieht. Diese Norm ermöglicht es den Kanto-
nen, auch neue Handelsgerichte einzurich-
ten. Gegenwärtig bestehen in der Schweiz 
vier Handelsgerichte 3 in den Wirtschafts-
zentren des Mittellandes: Zürich 4 , Bern 5, 
Aargau 6 und St.Gallen 7. 
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Auch wenn Privatpersonen 8 Klagen gegen 
Unternehmen an Handelsgerichte prorogie-
ren können, überwiegen Streitfälle zwischen 
Unternehmen und damit die Sach- und 
Rechtsfragen des Handelsrechts 9 . Am Zür-
cher Handelsgericht bilden dabei die drei 
Handelsrichter (Referent und zwei weitere 
Fachrichter) gegenüber den zwei Oberrich-
tern (Präsident und Instruktionsrichter) im 
Urteils-Kollegium die Mehrheit, womit der 
Gesetzgeber 10 jede Diskussion um eine 
Vorrangstellung der Juristen im Gericht zu-
treffend als obsolet erscheinen lässt. Ent-
scheidend ist die wirtschaftliche Betrach-
tungsweise 11 , die besonderes Wissen mit 
Bezug auf die konkreten Sachverhalte vor-
aussetzt. Aus diesem Grund ist das Zürcher 
Handelsgericht in zehn Kammern aufgeteilt, 
die folgende Branchen umfassen: 1. Banken 
und Versicherungen; 2. Revisions- und 
Treuhandwesen; 3. Baugewerbe und Archi-
tektur; 4. Chemie, Pharmazeutik, Drogerie; 
5. Lebens- und Genussmittelindustrie und -
handel; 6. Maschinen- und Elektroindustrie; 
7. Erfindungspatente 12; 8. Übersee- und 
Grosshandel und Spedition; 9. Textil-
Industrie und -Handel; und 10. Verschiedene 
Branchen. 

Die in den ordentlichen Zivilgerichten natur-
gemäss gegebene - an sich künstliche - Auf-
spaltung zwischen Richterwissen und Fach-
wissen (externe Experten) wird an den Han-
delsgerichten von Gesetzes wegen zusam-
mengeführt. In den überwiegenden Fällen 
enden die Streitigkeiten daher nicht nach 
Durchführung des Haupt-, Beweis-, Erkennt-
nis- und Rechtsmittelverfahrens in mehreren 
Jahren, sondern in der Referentenaudienz 
und Vergleichsverhandlung nach rund sechs 
Monaten. Die Verfahren an den Handelsge-
richten sind daher in der Regel rasch, kos-
tengünstig und sachgerecht 13. Um dies zu 
ermöglichen ist entscheidend, dass Ober-
richter und Handelsrichter zusammenarbei-
ten. Lösungsvorschläge der Gerichtsdelega-
tionen zur Streitbeilegung gewinnen dadurch 
erhöhte Plausibilität und finden Akzeptanz 
bei den Unternehmen und ihren Vertretern. 
Im Folgenden wird versucht, den Zivilpro-
zess aus Sicht des Fachrichters darzulegen 
und aufzuzeigen, dass er als Vermittler zwi-
schen Wirtschaft und Recht tätig werden 
kann. 

II. Rechtstellung der Handelsrichter 

A. Handelsrichter als Richter 

Handelsrichter sind Richter. In Zürich wer-
den sie daher wie die Oberrichter vom Par-
lament gewählt. In den Materialien zum Ge-
richtsverfassungsgesetz ( GVG) 14 wird fest-
gehalten: "Beim Richter ist es wichtig, dass 
er im Gebiet lebt, dessen Gesetz er anwen-
det. Diese Verpflichtung dauert für die ganze 
Zeit der Amtsausübung. Sie gilt auch für 
Handelsrichter." Wichtig ist aber nicht nur die 
lokale Verankerung, sondern auch die beruf-
liche Einbindung in eine Wirtschaftsbranche, 
weshalb nur wählbar 15 ist, wer in einer Fir-
ma als Inhaber oder in leitender Stellung 
tätig ist oder während mindestens zehn Jah-
ren eine solche Stellung bekleidet hat. Die 
Amtsdauer beträgt wie bei den Oberrichtern 
sechs Jahre 16. Damit nehmen die Handels-
richter im Handelsgericht die gleiche Stel-
lung ein wie die Berufsrichter. 

B. Richterliche Unabhängigkeit des Han-
delsrichters 

Die richterliche Unabhängigkeit 17 gilt auch 
für Handelsrichter, womit sowohl die (subjek-
tive) Unvoreingenommenheit als auch die 
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(objektive) Neutralität erfasst wird. Vor ge-
raumer Zeit brachte in diesem Zusammen-
hang die unterlegene Partei eines Banken-
prozesses im Rechtsmittelverfahren die pro-
zessuale Rüge vor, das Handelsgericht kön-
ne nicht als "unabhängiges Gericht" im Sin-
ne von Art. 6 Abs. 1 EMRK bezeichnet wer-
den. Zur Begründung wurde angeführt, die 
"Wählbarkeit" der Handelsrichter gemäss § 
59 Abs. 2 GVG-ZH sei mit der Pflicht, orga-
nisatorisch unabhängige Gerichte für Zivil-
prozesse zur Verfügung zu stellen, nicht 
vereinbar. Vor 
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Zürcher Handelsgericht hätten die drei 
"Bankvertreter" das "Sagen" gehabt. Das 
Kassationsgericht 18 hielt indessen zutref-
fend fest: "Das Zürcher Handelsgericht ist 
kein Ausnahmegericht, sondern ein unab-
hängiges, auf Gesetz beruhendes Sonderge-
richt (Fachgericht) und als solches konventi-
ons- und verfassungsrechtlich zulässig". Es 
bestehe daher kein Anschein von Voreinge-
nommenheit allein deshalb, weil die drei 
mitwirkenden Handelsrichter hauptberuflich 
in leitender Stellung bei Bankinstituten tätig 
seien und gleichzeitig die Beklagte - im Ge-
gensatz zur Klägerin - ebenfalls eine Bank 
sei; und weiter: "Auch wenn die drei Han-
delsrichter sich aus dem "Bankensektor" 
rekrutieren - was für den vorliegend zu be-
handelnden Fall die notwendigen Sach-
kenntnisse verspricht - ist damit allein noch 
nicht dargetan, sie würden jeweils zugunsten 
der Banken entscheiden. Schliesslich ist 
weder eine Verbindung zwischen den Bank-
instituten, in denen die drei Handelsrichter 
tätig sind und der beklagten Bank behauptet 
noch ersichtlich. Damit kann das Verfahren 
objektiv als fair bezeichnet werden." 

C. Ausstand des Handelsrichters 

Es versteht sich von selbst, dass Handels-
richter von sich aus in den Ausstand zu tre-
ten haben, wenn sie besondere Beziehun-
gen zu Prozessbeteiligten haben. Desglei-
chen steht den Parteien das Recht zu, den 
Ausstand von Handelsrichtern zu verlangen. 
An den Handelsgerichten Deutschlands und 
Österreichs wird die Rechtsauffassung 19 
vertreten, dass die Handelsrichter einer star-
ren Kehrordnung gemäss den jeweiligen 
Gerichtsfällen zugeteilt werden müssen. 

Dies hat zur Folge, dass sie nach dem Zu-
fallsprinzip auf Sach- und Rechtsfragen tref-
fen, die nicht ihrem Berufsumfeld 20 entspre-
chen, womit die Legitimationsgrundlage der 
Handelsgerichte im Kern getroffen wird. Zu 
dieser problematischen Rechtspraxis besteht 
kein Grund, wenn die prozessualen Grund-
sätze 21 von Ausstand und Ablehnung strikt 
und korrekt gehandhabt werden. Das bedeu-
tet, dass die Spruchkörper den Prozessbe-
teiligten rechtzeitig bekannt gegeben werden 
müssen. Bei einer solchen Praxis muss nicht 
von einer unverrückbaren Kehrordnung aus-
gegangen, vielmehr können die Handelsrich-
ter ihrer fachlichen Eignung (Sachkunde) 
gemäss eingesetzt 22 werden. 

D. Honorierung des Handelsrichters 

Die Kostengünstigkeit des Handelsgerichts-
prozesses ist vor allem darin begründet, 
dass in der Regel teure Beweisverfahren mit 
Expertisen unterbleiben können. Experten 
erhalten ansehnliche Honorare für ihre Gut-
achten. An den meisten europäischen Han-
delsgerichten arbeiten die Handelsrichter 
ehrenamtlich und erhalten keine Entschädi-
gung. Dies erscheint angesichts ihres we-
sentlichen Beitrags zur raschen, kostengüns-
tigen und fachgerechten Entscheidfindung 
als verfehlt. In Zürich erhalten Handelsrichter 
als nebenamtliche Richter Sitzungsgelder 
und Vergütungen für Reiseauslagen. Im 
Vergleich zu Expertenhonoraren ist dies eine 
"honoris causa" entgoltene Tätigkeit. 

III. Prozessbeteiligung des Handelsrich-
ters 

A. Hauptverfahren und Prozessleitung 

Die Besetzung des Gerichts muss den Pro-
zessbeteiligten rechtzeitig bekannt gegeben 
werden. Es liegt aber keine Verletzung des 
Anspruchs auf den verfassungsmässigen 
Richter vor, wenn ein Richter mitwirkt, der 
nicht an sämtlichen vorangegangenen Ver-
handlungen und Zwischenentscheiden mit-
gewirkt hat 23. Das bedeutet, dass während 
des Verfahrens so genannte Zwischenent-
scheide von verschiedenen Handelsrichtern 
mitentschieden werden können. Bei vorsorg-
lichen Massnahmen in der Anfangsphase 
des Prozesses genügt Glaubhaftmachen 
und die Beweisintensität ist eingeschränkt; 
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der Beizug von sachkundigen Handelsrich-
tern ist daher ausreichend 24 . 

Am Zürcher Handelsgericht wird die Pro-
zessleitung nach Eingang der ersten Rechts-
schriften (Klage und Klageantwort) dem 
Oberrichter als Instruktionsrichter delegiert 
und ihm ein Handelsrichter als Referent 
sowie ein juristischer Sekretär zugeteilt. Die-
se Gerichtsdelegation bleibt während des 
Verfahrens konstant. In dieser frühen Pro-
zessphase lädt die Delegation die beteiligten 
Unternehmen und ihre Vertreter zu einer  
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Mediationsverhandlung 25 ein, wo im Rah-
men der Referentenaudienz 26 vorerst die 
richterliche Fragepflicht 27 zwecks Substanti-
ierung 28 unklarer Standpunkte erfolgt und 
hernach - ausser Protokoll - die Vergleichs-
verhandlung 29 durchgeführt wird. Über 
sechzig Prozent der Streitfälle werden in der 
Mediation beendet, ein Ergebnis, das ohne 
Mitwirkung der fachkundigen Handelsrichter 
undenkbar wäre. Handelsgerichte sind daher 
nicht nur Gerichte, sondern wichtige Schlich-
tungsstellen in Handelssachen 30. 

B. Richterliche Fragepflicht 

Die Mitwirkung der Handelsrichter ist vor 
allem bei der Ausübung der richterlichen 
Fragepflicht 31 von Bedeutung. Selbstver-
ständlich wird der Instruktionsrichter die pro-
zessrelevanten 32 Sachfragen vorbereiten 
und die Befragung durchführen, dies aber 
umgehend dem Fachrichter delegieren, so-
bald besondere Sachkunde erforderlich ist. 
Damit können Unklarheiten beseitigt und der 
Weg frei gelegt werden für eine unvoreinge-
nommene Betrachtung der Sachlage. 

C. Referentenaudienz und Vergleichsver-
handlung 

Dies führt zwanglos zu Verhandlungen der 
Parteien über einen Vergleich, weil die Lö-
sungsvorschläge des Gerichts sachlich 33 
einleuchten und überzeugen. Voraussetzung 
ist aber die Pflicht der Parteien, ihre sämtli-
chen Angriffs- und Verteidigungsmittel vor-
läufig bekannt zu geben. Ein sinnloses pro-
zessuales Versteckspiel zu Lasten der Ge-
genseite ist damit nicht möglich. 

Nach zutreffend vorgebrachter Kritik 34 sollte 
damit der verpönte Vergleichsdruck an 
Schärfe verlieren: Freiheit statt Zwang. Auch 
die vor Gericht geschlossenen Vergleiche 35 
sind Verträge gemäss Art. 1 OR. Prozess-
rechtlicher Zwang (Ordnungsbusse) 36 ist 
daher nur zurückhaltend anzuwenden. Es ist 
daran zu erinnern, dass Parteien im eigenen 
Interesse Vergleiche abschliessen und sie 
werden dies umso eher tun, wenn sie erken-
nen, dass Rechts- und Sachfragen einge-
hend 37 geklärt werden. Dass dies teilweise 
einer rigorosen Eventualmaxime im Prozess-
recht widerspricht, ist bekannt, aber in der 
notwendigen Konkretisierung gleichwertiger 
Prinzipien begründet. Vor diesem Hinter-
grund erscheint es mehr als legitim, im Inte-
resse der Parteien in den Vergleichsver-
handlungen 38 der Wahrheitsfindung 39 und 
der Risiko-Analyse (Wahrscheinlichkeit) den 
Vorrang einzuräumen. 

D. Beweisverfahren 

Genügt den Parteien die Wahrscheinlich-
keits- und Risiko-Analyse der Gerichtsdele-
gation nicht, findet der Prozess seine Fort-
setzung im Beweisverfahren. Auch hier ist 
die Mitwirkung des Handelsrichters von un-
schätzbarem Wert. Bei der Befragung 
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von Zeugen über Sachverhalte einer Wirt-
schaftsbranche wird zwar der Instruktions-
richter die Verhandlung führen, dem Han-
delsrichter jedoch bei besonderen Fachzeu-
gen das Feld klärender Rückfragen überlas-
sen.  

Ein Sonderproblem ist das so genannte 
Fachrichtervotum. Nach der einen Meinung 
gehört es zur Urteilsberatung (nachfolgend 
E.). Nach anderer Meinung ist es dem 
Beweisverfahren 40 zuzuordnen, insb. dann, 
wenn die protokollierten Aussagen eines 
Richters mit besonderen Fachkenntnissen 41 
an die Stelle der förmlichen Expertise tritt. 

E. Fachrichtervotum und Urteil 

Vormals galt der Grundsatz, dass die Mei-
nungsäusserungen der Fachrichter Bestand-
teil der Urteilsberatung 42 sei. Begründet 
wurde dies mit der Entstehungsgeschichte 
der Fachgerichte, die rasch, wohlfeil und 
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sachkundig entscheiden sollten. Nach dieser 
Praxis urteilte das Zürcher Kassationsgericht 
letztmals 1974 und hielt dabei fest 43: "Da 
das Votum Teil der Urteilsberatung bildet, 
kann es auch nicht Gegenstand einer 
Schlussverhandlung sein. Der Verzicht auf 
eine Schlussverhandlung bildet keine Ver-
weigerung des rechtlichen Gehörs, wenn die 
Parteien zu allen im Hauptverfahren einge-
reichten Urkunden Stellung nehmen konnten 
und wenn keine weiteren Beweise abge-
nommen werden". Die Änderung der Recht-
sprechung erfolgte 1981. Das Zürcher Kas-
sationsgericht entschied 44, dass den Partei-
en vor der Urteilsfällung Gelegenheit gebo-
ten werden muss, sich zu den sachverstän-
digen Voten von Handelsrichtern zu äussern, 
wenn entscheidend darauf abgestellt werde. 
Der Handelsgerichtsprozess wird damit ein 

Stück weit auf den gewöhnlichen Zivilpro-
zess zurück gebunden. Für beide Auffas-
sungen lassen sich gute Gründe anführen. 
Für die Rechtsmeinung des Kassationsge-
richts spricht der Umstand, dass mit dem 
Fachrichtervotum der Sachverhalt festge-
stellt wird und die Parteien zu Gutachten von 
Experten Stellung nehmen können. Für die 
andere Rechtsmeinung spricht, dass Han-
delsrichter von Gesetzes wegen Richter sind 
(vorstehend II.) und niemand das Postulat 
aufstellen würde, vor der endgültigen Urteils-
fällung zu den Beratungsvoten von Berufs-
richtern Stellung nehmen zu können. Dass 
die Handelsrichter auch sonst vollwertige 
Richter sind, zeigt der Umstand, dass sie 
nach Zürcher Recht auch ein Minderheitsvo-
tum 45 abgeben können

. 
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